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Merkblatt zum 

Transport radioaktiver Stoffe auf der 
Straße UN 2910 
Radioaktive Stoffe, freigestelltes Versandstück – Begrenzte Stoffmenge 
Der Transport radioaktiver Stoffe1) im öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen 
Verkehrsraum bedarf der Genehmigung nach § 27 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG). 

Erfolgen die Transporte jedoch unter den Voraussetzungen für freigestellte Versandstücke 
gemäß den Vorschriften der Anlagen A und B zum Europäischen Übereinkommen über die 
Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), so sind sie nach § 28 
Abs. 1 Nr. 3a StrlSchG von dieser Genehmigungspflicht befreit.  

Freigestellt sind Versandstücke z. B. dann, wenn sie radioaktive Stoffe in begrenzten Men-
gen enthalten, d. h. die Aktivität je Versandstück - unter Beachtung der Summenformel - 
übersteigt nicht die in Spalte 4 der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 ADR aufgeführten Grenzwerte 
(Zuordnung zu UN 2910). 

Vorschriften des ADR 
Im Wesentlichen sind für die Beförderung die folgenden Vorschriften des ADR zu beachten: 

• Der radioaktive Stoff wird in einer stabilen Verpackung - das kann ein handelsüblicher 
Karton aus Wellpappe, eine Holzkiste oder ein stabiles Gefäß aus Metall sein -  trans-
portiert 

• Die Dosisleistung übersteigt an keinem Punkt der Außenfläche des Versandstückes 
den Wert 5 μSv/h 

• Nichtfesthaftende Kontaminationen an den Außenseiten des Versandstückes über-
schreiten nicht den Wert 4 Bq/cm2 für Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler 
niedriger Toxizität2) bzw. 0,4 Bq/cm2 für alle anderen Alphastrahler (gemittelt über 
300 cm2 Oberfläche) 

• Das Versandstück ist auf einer Innenseite so mit der Kennzeichnung RADIOACTIVE 
versehen, dass beim Öffnen des Versandstückes vor dem Vorhandensein radioaktiver 
Stoffe sichtbar gewarnt wird 

• Die Außenseite des Versandstückes ist deutlich lesbar und dauerhaft mit einer Identifi-
kation des Absenders und/oder des Empfängers sowie mit der Bezeichnung UN 2910 
gekennzeichnet und, sofern die Bruttomasse mehr als 50 kg beträgt, zusätzlich mit der 
zulässigen Bruttomasse 
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• Der Laderaum des Transportfahrzeuges wird nach der Beladung verschlossen und das 
Versandstück auf andere Weise gegen jedes unrechtmäßige entladen geschützt 

• Die Ladung ist während des Transports gegen Lageänderung gesichert 

• Während des Transportes wird ein Beförderungspapier mitgeführt 

• Das Transportfahrzeug ist mit einem tragbaren Feuerlöschgerät für die Brandklassen A, B und C mit 
einem Mindestfassungsvermögen von 2 kg Pulver3) ausgerüstet  

• Alle an der Beförderung beteiligten Personen müssen je nach Verantwortlichkeiten und Aufgaben 
über die Vorschriften und die vom Gefahrgut ausgehenden Risiken und Gefahren unterwiesen sein. 

Anmerkungen 
Als Transportmittel bietet sich in der Regel nur das Kraftfahrzeug an. Andere Möglichkeiten des Trans-
portes scheiden zumeist aufgrund rechtlicher Gründe oder wegen des Ausschlusses von Gefahrgut-
transporten in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Verkehrsunternehmen aus. 

Nach § 94 Abs. 5 Strahlenschutzverordnung ist derjenige, der radioaktive Stoffe zur Beförderung abgibt, 
dafür verantwortlich, dass die radioaktiven Stoffe bei der Übergabe gemäß den Vorschriften des ADR 
verpackt sind und die Verpackung unversehrt ist. 

Radioaktive Stoffe, deren Aktivitätskonzentration bzw. Gesamtaktivität - unter Beachtung der Summen-
formel - die Werte der Spalte 4 bzw. 5 der Tabelle 2.2.7.2.2.1 ADR nicht überschreitet, gelten als freige-
stellte Sendung. Freigestellte Sendungen (nicht zu verwechseln mit freigestellten Versandstücken!) sind 
sowohl von der Genehmigungspflicht als auch von den Vorschriften des ADR befreit. 

 

Für weitere Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:  

• Hr. Knut Goller (Nordbayern), Tel. 09221/604-1762 

• Hr. Jens Lange (Südbayern), Tel. 0821/9071-5296 

 

 

 

 

 

 

1) Das Merkblatt gilt für sonstige radioaktive Stoffe nach § 2 Abs. 1 und Kernbrennstoffe nach § 2 Abs. 3 
des Atomgesetzes, nicht für Kernbrennstoffe nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes. 

2) abgereichertes oder natürliches Uran, natürliches Thorium, 235U, 238U, 228Th, 230Th, 232Th, wenn sie in 
Erzen oder in physikalischen oder chemischen Konzentraten enthalten sind sowie Alphastrahler mit einer 
Halbwertszeit von weniger als 10 Tagen. 

3) bzw. mit einem entsprechenden Fassungsvermögen für ein anderes geeignetes Löschmittel. Das Feu-
erlöschgerät muss geeignet sein, einen Brand des Motors oder des Fahrerhauses zu bekämpfen. 
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